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BUNDESMINISTERIUM
BMF — 1V/8 (1V/8) FUR FINANZEN

1. Marz 2007
BMF-010311/0025-1V/8/2007

An

Zollamter
Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

VB-0260, Arbeitsrichtlinie Leichentransporte

Die Arbeitsrichtlinie Leichentransporte (VB-0260) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von
den Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Verboten und Beschrankungen des
Internationalen Abkommens Uber die Beférderung von Leichen dar, der im Interesse einer

einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium fur Finanzen, 1. Marz 2007
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0. Einfuhrung

0.1. Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen fiir den Transport von Leichen aus dem Ausland nach Osterreich sind

1. das Internationale Abkommen uber Leichenbeférderung, BGBI. Nr. 118/1958;

2. das Europarat-Ubereinkommen tber die Leichenbeférderung, BGBI. Nr. 515/1978.

0.2. Innergemeinschaftlicher Verkehr

(1) Die Bestimmungen Uber die Vorlage eines Leichenpasses (Abschnitt 2) gelten fir das
Verbringen von Leichen nach Osterreich und nicht nur fiir Einfuhren in das Zollgebiet der

Gemeinschaft.

(2) In dieser Arbeitsrichtlinie werden diejenigen Vorschriften behandelt, die von den
Zollstellen im Zuge der Zollabfertigung von Leichen zu beachten sind. Diese Regelungen

gelten im innergemeinschaftlichen Verkehr entsprechend.
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1. Gegenstand

1.1. Leichenbeférderung nach internationalen Abkommen

(1) GemalR den Bestimmungen des Internationalen Abkommens tber Leichenbeférderung
sowie des Europarat-Ubereinkommens tiber die Leichenbeférderung bedarf es zur
Befdrderung von Leichen solcher Personen, die auf dem Gebiet eines der Teilnehmerstaaten

dieser Abkommen verstorben sind, eines Leichenpasses (Abschnitt 2.2.).

(2) Ein Leichenpass ist ferner erforderlich fur die Beférderung von Leichen in oder durch das

Gebiet eines der anderen Teilnehmerstaaten.
1.2. Teilnehmerstaaten

Neben Osterreich zahlen zu den Teilnehmerstaaten dieser Abkommen:

=  Agypten
= Andorra
= Belgien

= Deutschland
= Estland

* Finnland

= Frankreich

=  Griechenland

= |sland
= Jtalien
= |ettland

=  Luxemburg
= Mexiko

= Moldau

= Niederlande
= Norwegen

= Portugal

= Ruméanien

=  Schweden

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-2



VB-0260 GZ BMF-010311/0025-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0068-1V/8/2009 vom 08. September 2009

Schweiz

= Slowakei

= Slowenien
= Spanien

= Tschechische Republik

= Tirkei
= Zaire
= Zypern
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2. Abfertigungsvoraussetzungen

2.1. Anwendungszeitpunkt

Die Bestimmungen der im Abschnitt 0.1. genannten Abkommen finden im Zeitpunkt der

Verbringung von Leichen nach oder durch Osterreich Anwendung.
2.2. Leichenpass

(1) Fir die Ausstellung eines Leichenpasses ist die zustandige Behdrde des Todesortes oder

des Ortes der Ausgrabung der Leiche zustandig.

(2) Ferner kann ein Leichenpass auch von einer dsterreichischen Vertretungsbehérde

ausgestellt sein.
2.3. Abfertigung mit Leichenpass

Wird anlasslich der Zollabfertigung ein Leichenpass (Abschnitt 2.2.) vorgelegt, so ist das
beantragte Zollverfahren durchzufiihren (Dokumentenartcode bei e-zoll in Feld 44 der

Zollanmeldung ,,7660°).
2.4. Abfertigung ohne Leichenpass

Wird die Zollabfertigung beantragt, ohne dass ein entsprechender Leichenpass vorliegt, so ist

wie folgt vorzugehen:

1. Ergibt die Beschau, dass der Sarg oder die Frachtkiste unversehrt ist, d. h. keine schwere
Beschadigung, keine Offnungsspuren, kein Austritt von Fliissigkeiten und keine
besondere Geruchsbelastigung festgestellt werden, bestehen gegen eine Uberlassung

keine Bedenken.

2. Werden die vorstehend erwdhnten Mangel im Zuge der Beschau am Sarg oder an der
Frachtkiste festgestellt, ist der fir die Zollstelle zustdandige Gemeindearzt heranzuziehen,
der zu entscheiden hat, ob eine Freigabe unbedenklich erscheint oder weitere

Maflinahmen zu treffen sind.

Die Freigabeerklarung muss schriftlich abgegeben werden (Dokumentenartcode bei e-zoll in

Feld 44 der Zollanmeldung ,,7661°).
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2.5. Ausnahmen

Fur den Transport von Gebeinen, sofern diese frei von organischen Verwesungsprodukten

sind, ist ein Leichenpass nicht erforderlich.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-5



	0. Einführung
	0.1. Rechtsgrundlagen
	0.2. Innergemeinschaftlicher Verkehr

	1. Gegenstand
	1.1. Leichenbeförderung nach internationalen Abkommen
	1.2. Teilnehmerstaaten

	2. Abfertigungsvoraussetzungen
	2.1. Anwendungszeitpunkt
	2.2. Leichenpass
	2.3. Abfertigung mit Leichenpass
	2.4. Abfertigung ohne Leichenpass
	2.5. Ausnahmen




